
 

 

Der Senator für Inneres 

 

            Bremen, 27.04.2016 

      Bearbeiter: Herr Kotucz 

Tel: 361-89558 

   

  

 

 

Vorlage  

für die Sitzung  

der staatlichen/städtischen Deputation für Inneres  

am 27.05.2016 

 

Vorlage Nr.: 19/61 

 
Zu Punkt    05   der Tagesordnung 
 
 
ĂBerichtsbitte: Sachstand Discomeileñ,  
 
A - Problem 
 
Die Bremische Bürgerschaft hat zwei Anträge beschlossen, in denen der Senat gebeten 

wird, verschiedene  Maßnahmen zu prüfen, die zu einer Steigerung der Attraktivität und Si-

cherheit der so genannten ĂDiscomeileñ beitragen sollen. Die Anträge lauten wie folgt: 

a) ĂQuartier um die ĂDiskomeileñ am Breitenweg nachhaltig neu entwickelnñ, Drs 18/94S  

und 

b) ĂSicherheit und Attraktivitªt der ĂDiskomeileñ verbessernñ, Drs. 18/385 S 

Die staatliche/städtische Deputation für Inneres hat um einen aktuellen Sachstandsbericht 
gebeten.  
 
B ï Lösung 
 
Der Senator für Inneres legt den nachfolgenden Bericht vor. 
 
Zu a) 
Antrag der Fraktionen der SPD und B¿ndnis 90/Die Gr¿nen ĂQuartier um die ĂDis-
comeileñ am Breitenweg nachhaltig neu entwickelnñ (Federf¿hrung SUBV) 
 

1. Die bauliche Neugestaltung der öffentlichen Flächen - Gehwege, Straßen, Plät-
ze -, um die Aufenthaltsqualität so zu verändern, dass räumliche Anlässe und 
Gelegenheiten für Gewalt und noch bestehende Angsträume beseitigt werden 
und stattdessen Räume für Begegnung (auch tagsüber und werktags) geschaf-
fen werden. Diese Gestaltung sollte die kreative Gestaltung und den Ausbau 
der öffentlichen Räume für mehr Aufenthaltsqualität und Kommunikationsgele-
genheiten beinhalten. Geprüft werden sollte auch die Möglichkeit der Sperrung 
von Fahrstreifen der Straße Breitenweg auf Höhe der Gastronomiebetriebe in 



- 2 - 

 

den Nachtstunden, um so Fläche zu gewinnen und Fußgängerströme zu entzer-
ren. 

 
Seit Ende 2014 ist das Planungsbüro TOPOTEK 1 aus Berlin mit der Entwicklung von Ideen 
zur Neugestaltung beauftragt. Das Büro macht Planungen f¿r den Ăurbanen Raumñ und soll 
Ideen für den Bereich der Discomeile entwickeln wodurch dieser besser inszeniert werden 
kann. Anfang Dezember 2014 wurde mit den Arbeiten dazu begonnen. Im Vorfeld gab es be-
reits eine Begehung des Bereiches der Discomeile mit Vertretern des Planungsbüros. Das 
Büro hat Ende Dezember 2014 die ersten Planungsvarianten dargestellt. Am 29.01.15 wur-
den dann in dem (kleinen) Kreis der Arbeitsgruppe und den Betreibern die Planungen des 
Büros vorgestellt. Dabei waren auch Ansprechpartner des Planungsbüros anwesend. Die 
Betreiber konnten an diesem Termin, einem so genannten ĂWerkstattterminñ, noch eigene 
Ideen einbringen. Immer wieder wurde ebenfalls darauf hingewiesen, dass sich die Betreiber 
auch gerne im Vorfeld sowie jederzeit an SUBV bzw. das ASV wenden konnten, sofern sie 
noch bestimmte Vorschläge oder Anliegen haben. Als positives Beispiel für eine Anregung 
aus dem Kreis der Betreiber wird die neu angedachte Querung/¦berwegung vom ĂStubuñ 
zum ĂSinatrasñ genannt, die nach Pr¿fung durch das ASV in der Planung Berücksichtigung 
gefunden hat. 
 
Einstreifige Führung stadtauswärts 
 
Ab der Kreuzung Herdentorsteinweg soll in stadtauswärtige Richtung künftig nur noch eine 
einstreifige Führung vorhanden sein. Dadurch verbreitern sich Geh- und Radweg und der 
Raum für die flanierenden Discomeilen-Besucher wird größer. Konflikte und Streitigkeiten 
sollen damit verringert werden, da mehr Platz f¿r den ĂBegegnungsverkehrñ vorhanden sein 
wird. Die Fahrspuren auf der Hochstraße sind hiervon nicht betroffen.  
 
Sperrung der Einstreifigen Führung stadtauswärts zur Nachtzeit 
 
Der wesentliche Unterschied zwischen Tag- und Nachtzeit besteht darin, dass in den Zeiten 
des Discobetriebes die geplante nur noch einstreifige Fahrspur ab Kreuzung Herdentor-
steinweg für die stadtauswärtige Richtung ab der Ausfahrt des Parkhauses Rembertiring Nr. 
7/9 bis Nr. 21 bei hohem Besucheraufkommen für den motorisierten Verkehr gesperrt ist. Die 
Sperrung/Schranke soll mechanisch und unbemannt betrieben werden. Die Form der Aus-
führung steht noch nicht fest. Die Zufahrt für Polizei und Rettungskräfte wird weiterhin jeder-
zeit möglich sein. Durch diese Maßnahme steht die Fahrbahn ebenfalls als Aufenthaltsfläche 
zur Verfügung. Der Durchgangsverkehr über die Hochstraße ist hiervon nicht betroffen, al-
lerdings bedeutet dies für den Taxiverkehr Einschränkungen. Das Teilstück vom Herdentor-
steinweg bis zur Hochgarage kann von Anliegern (Zufahrt Hochgarage) und Taxen benutzt 
werden. Die Ausfahrt aus der Hochgarage und die Abfahrt der Taxen muss über die Fläche 
unter der Hochstraße geregelt werden. Die Sperrung endet dort wo die Hochstraße wieder 
mit dem Rembertiring höhengleich verschmilzt. Die private Tiefgararge ist auch über die 
Schillerstraße an- bzw. abzufahren. 
Der Zeitraum für die Sperrung soll analog zur Geltungsdauer der Waffenverbostzone erfol-
gen (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr). In den Zeiten der Sperre für den motorisierten Verkehr ent-
steht auf der Straße zusätzlicher Raum für die Discomeilen-Besucher. Es wird avisiert, dass 
die Variante mit der mechanischen Sperrung zunächst für die Dauer eines Jahres erprobt 
und anschließend evaluiert wird. Auf Grundlage dessen wird dann entschieden, ob die Pla-
nungen so aufrechterhalten bleiben. 
 
Nach polizeilichen Erkenntnissen gibt es derzeit erhebliche Probleme auf der Discomeile 
durch Herumfahrende bzw. Auf- und abfahrende PKW. Dabei fahren die PKW teilweise mit 
hoher Geschwindigkeit. Die Polizei erhofft sich durch die mechanische Sperrung eine Unter-
bindung dieses ĂSchaufahrensñ.  
 
 
 

http://www.topotek1.de/
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Radwegführung 
 
Durch die einstreifige Fahrspur entsteht auch Raum für den Radverkehr. Ein 2,50 m breiter 
Radweg als Teil der Nebenanlagen ist vorgesehen. Die vorhandenen Nebenanlagen (Geh- 
und Radweg) werden von heute ca. 4,50 m Breite  auf insgesamt ca. 7,00 m verbreitert.  Zu-
dem wird geprüft,  den Radweg  für den Beidrichtungsverkehr frei zu geben. Der Radweg soll 
in dieser Form bis zum Herdentor führen. Es wird als langfristiges Ziel angestrebt, den Beid-
richtungsverkehr bis zu der StraÇe ĂAuf den Hªfenñ anzuschlieÇen. 
 
Taxistellflächen / Wartezonen 
 
Aktuell stehen die Taxen insbesondere nachts über die gesamte Länge der Discomeile auf 
der rechten Fahrspur. Aufgrund der vorgesehenen Sperrung ist dies zukünftig nicht mehr 
möglich. Es sind daher drei Aufstellflächen für Taxen geplant: 
 
Standort 1 befindet sich heute und auch weiterhin unter der Hochstraße am Beginn der Dis-
comeile zwischen Herdentor und Auf der Brake. Bei einer nächtlichen Sperrung ist die Ab-
fahrt in die entgegengesetzte Richtung (Bahnhof und Auf der Weide) möglich . 
 
Standort 2 befindet sich zwischen der Abfahrt Hochstraße und der geplanten neuen Querung 
zwischen ĂStubuñ und ĂSinatrasñ auf der Einfªdelungsspur. Aufgrund der nªchtlichen Sper-
rung der Discomeile wird die Spur nicht für das Einfädeln benötigt, ist allerdings auch nur 
über die Hochstraße anfahrbar. Die Nutzung einer Fahrspur der Hochstraße als Wartepositi-
on wird aus Sicherheitsaspekten abgelehnt. 
 
Standort 3 befindet sich hinter der neuen Querung auf der nördlichen Seite des Breitenwegs.  
 
Gespräch mit dem Taxivervband 
 
SUBV und das ASV hatten bezüglich der Taxistellflächen ein Gespräch mit dem Taxiver-
band/Fachvereinigung Personenverkehr. Hier wurde die aktuelle Planung zur Kenntnis ge-
nommen und zugesagt darüber die Kollegen zu informieren. Das Gespräch war insgesamt 
sehr konstruktiv. Im Ergebnis wird noch versucht die Anzahl der Stellplätze vor dem STUBU 
zu erhöhen, das ASV prüft ob hier eine zweireihige Aufstellung möglich ist.  
 
Lieferverkehr bei einstreifiger Führung 
 
Aufgrund der einstreifigen Verkehrsführung wird für den Lieferverkehr eine Anlieferungszone 
zwischen dem Parkhaus und der Einfahrt zu einer privaten Tiefgarage eingerichtet. Für den 
Lieferverkehr soll ein Ladestreifen zwischen den Zufahrten der Hoch bzw. Tiefgarage Rem-
bertiring 7/9 angelegt werden. Die Zufahrten der Hoch- bzw. Tiefgarage sollen dabei als 
Überfahrtsmöglichkeit des Radweges dienen. Sollten von den Hausnummern 13 und 17 Be-
denken aufgrund zu weiter Wege angemeldet werden, kann hinter der Zufahrt zur Tiefgarage 
eine zweite Ladezone bei den Hausnummer 11 bis 17 angelegt werden. Für die Ausfahrt 
wird dann eine zweite Überfahrt über den Radweg baulich angelegt. Die Häuser Nr. 19 bis 
27 können von rückwärtiger Seite (Grünenweg, Schillerstraße) beliefert werden. Die Betrei-
ber haben dem Vorhaben zugestimmt und erklärt, dass die Belieferung ihrer Lokalitäten 
dadurch nicht beeinträchtigt wird.  
 
Neugestaltung der Straßenbeläge 
 
Im Rahmen der Planungen wurden durch das beauftragte Büro TOPOTEK 1 mehrere Ge-
staltungsvorschläge u.a. der Straßenbelagsflächen unterbreitet. Der sich durchgesetzte Vor-
schlag sieht vor, die StraÇenbelªge in Form von ĂEqualizernñ darzustellen. Hier gab es einen 
intensiven Diskussionsprozess mit dem ASV, da hierfür optimaler Weise eine Asphaltierung 
notwendig gewesen wäre. Diese Asphaltierung wurde durch das ASV abgelehnt. Daher wird 
die ĂEqualizer-Optikñ nun aus Beton-Pflaster-Steinen (Format 25x50 cm) entstehen. Dazu 



- 4 - 

 

werden Platten in dunkelanthrazit und hellgrau Farbtönen verwendet. Im Bereich des Fahr-
radweges soll zur besseren Abgrenzung/Erkennbarkeit rotes Pflaster eingesetzt werden. 
Fraglich ist noch, ob es dabei ausreicht nur Teilbereiche in rot und die anderen Bereiche in 
grau Tºnen ebenfalls in ĂEqualizer-Optikñ zu verlegen oder ob der gesamte Radweg rot ge-
pflastert werden muss. Die Varianten werden derzeit in Abstimmung mit dem ASV geprüft.      
 
Zusätzliche Querung des Rembertiringes durch Fußgänger 
 
Wie bereits erwähnt soll für die Besucher der Discomeile in Höhe der Nr. 27 eine zusätzliche 
Überwegung ¿ber den Rembertiring zwischen dem ĂStubuñ und dem ĂSinatrasñ geschaffen 
werden. Die Querung soll in die Lichtsignalsteuerung der Kreuzung Rembertistraße einge-
bunden werden und muss eine Mittelinsel erhalten, da eine Querung in einem Zug zeitlich 
schwierig ist.  
 
Fußgängerübergang Auf der Brake 
 
Die Gestaltungsvorschläge des Büro  TOPOTEK1 sehen vor, dass der Fußgängerübergang 
unter der HochstraÇe in Hºhe ĂAuf der Brakeñ  verbreitert werden soll. Die s¿dºstlich an-
grenzende Fläche unter der Hochstraße könnte als wettergesch¿tzte Platzflªche (sog. ĂPla-
zañ) umgestaltet werden. Heute befinden sich dort Stellplªtze. Zu diesen Ideen ist noch eine 
Abstimmung erforderlich. 
 
Hinterhof Tower 
 
Dieser Bereich stellt derzeit ein Problem dar. Nach Angaben des Betreibers des Tower gibt 
es dort ein erhebliches Problem mit Müll und Urin. Es müssen täglich aufwendige Reinigun-
gen erfolgen, weil der Geruch nicht zumutbar ist. Darüber hinaus konsumieren Personen dort 
Drogen und lassen benutzte Spritzen liegen. Die Polizei vermutet, dass durch die Bebauung 
und die dadurch nicht mehr gegebene Nutzung des Investorengrundstücks entsprechendes 
ĂKlientelñ in diesen Bereich gedrªngt wird. Es scheint eine bautechnische MaÇnahme f¿r die 
Lösung des Problems erforderlich. SUBV hat dem Betreiber des Tower angeboten sich dies-
bezüglich bilateral mit ihm zusammenzusetzen und die Möglichkeiten der Gestal-
tung/Nutzung zu erörtern. Beide Seiten sind der Meinung, dass der Bereich in der derzeiti-
gen Gestaltung ein Problem darstellt und dass dieser bei Fehlen eines sinnvollen Nutzungs-
konzepts als Ăunbetretbarñ beispielsweise durch abschlieÇbare Tore, gemacht werden sollte. 
Ein endgültiges Ergebnis liegt noch nicht vor, vermutlich wird aber mangels Alternativen eine 
dauerhafte Sperrung des Bereiches erfolgen.   
 
Zeitplan / Weiteres Vorgehen 
 
SUBV hat mitgeteilt, dass die Haushaltsperre die Planungen verzögert hat. Die Umsetzung 
der Baumaßnahmen wird nicht wie geplant im Jahr 2016 abgeschlossen werden können. 
SUBV initiierte eine Abstimmung mit  dem ASV, die mit einer kleinen schriftlichen Anhörung 
aller maßgeblich Beteiligten abgeschlossen werden soll. Das  ASV hat das Projekt von 
SUBV übernommen und die Maßnahmen bereits für den Haushalt angemeldet. In der An-
meldung sind zunächst Mittel für nachfolgende Maßnahmen enthalten:  
 

¶ Verbreiterung des Geh- und Radweges,  

¶ Installation einer FuÇgªngerampel zur Querung zwischen dem ĂStubuñ und dem 
ĂSinatrasñ,  

¶ Standardbeleuchtung des Geh- und Radwegs   

¶ die Straßenbelagsarbeiten. 

¶ Anpassungen in den Knotenpunkte    
 
Folgende vorgeschlagenen Neuerungen und Gestaltungsmöglichkeiten von TOPOTEK 1 
sind vorerst aus finanziellen Gesichtspunkten aus den Planungen ausgenommen:  
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¶ Errichten einer Bühne für Sitzgelegenheiten Auf der Brake,  

¶ Fußgängerübergang Auf der Brake 

¶ Bereitstellen von ĂFoodtrucksñ im Bereich Auf der Brake,  

¶ Errichten eines Basketballfeldes bzw. einer Skater-Anlage unterhalb der Hochstraße 
gegenüber Auf der Brake.  

 
Diese Möglichkeiten sollen zu einem späteren Zeitpunkt evtl. durch ein Projekt und/oder der 
Förderung durch Bundesmittel weiter verfolgt werden.  
 
Gleichwohl soll geprüft werden ob bereits jetzt der Bereich unter der Hochstraße von Park-
flächen und dem Fahrzeugverkehr freigemacht werden.  
 
Meilensteine 
 

ü Mai/Juni 2016: Finale Konzeptabstimmung mit Trägern öffentlicher Belange 
(SUBV) 

 
ü Juli /August 2016: Beginn Entwurfs- und Ausführungsplanung nach Haus-

haltsbeschluss (ASV) 
 

ü 2017/2018: Umsetzung (ASV) 
  
 

Angaben zum Finanzierungsrahmen (ca. inkl. Beleuchtung) 
 
Die Kostenannahme ist mit  2,05 Mio. Euro im Haushalt angemeldet. 
 
Bewertung der Baumaßnahmen durch die ressortübergreifende AG-Discomeile 
 
Die angedachten Maßnahmen werden durch die Ressortvertreter als zielführend betrachtet. 
Durch die einstreifige Fahrbahnführung, die nachts an den Wochenenden gesperrt ist und 
die Verbreiterung des Geh- und Radweges wird der Begegnungsverkehr optimiert und Raum 
f¿r die Besucher der Discomeile geschaffen. Die Neugestaltung des Pflasters in ĂEqualizer-
Optikñ f¿hrt zu einer Aufwertung des Bereichs. Nach Ansicht der Polizei können die beab-
sichtigten baulichen Veränderungen im Bereich der Discomeile die Kriminalitätslage beein-
flussen bzw. verbessern sowie Konflikte unter den Besuchern vermeiden. Daneben wird das 
polizeiliche Einschreiten aufgrund der Verbreiterung der Flächen erleichtert und durch die 
mechanische Sperrung das ĂSchaufahrenñ unterbunden.  
 

2. Die Entwicklung eines Licht-Konzepts für das Quartier, das das  Schmuddeli-
mageñ der alten ĂDiscomeileñ beseitigt, positive Party-Stimmung schafft und so 
auch gewaltpräventiv wirkt. 

 
Das Lichtkonzept der Stadt soll durch eine bessere Ausleuchtung mehr Sicherheit produzie-
ren.   
 
Ein besonderes Beleuchtungskonzept ist derzeit von der Finanzierungplanung nicht umfasst, 
da die Umsetzung der oben genannten Maßnahmen priorisiert wurden. Daher plant das ASV 
derzeit eine Standardbeleuchtung mit der swb. Auch wenn es gestalterisch nicht das ist, was 
beispielsweise durch TOPOTEK 1 vorgeschlagen wurde, wird diese Ăeinfacheñ Beleuchtung 
bereits für eine deutliche Verbesserung der Situation und eine Aufwertung des Bereichs sor-
gen, da insbesondere eine höhere Anzahl von Lampen vorgesehen ist. Für die Integration 
des Lichtes in die Neugestaltung der Straßenbelege sollen insbesondere die Betreiber ange-
halten werden.  Daher soll das Beleuchtungskonzept grundsätzlich modular angelegt sein, 
so dass die Betreiber die Möglichkeit bekommen ihre private Club-Beleuchtung an die öffent-
liche Beleuchtung anzupassen, bzw. zu erneuern. Die Ressortvertreter sind sich einig, die 
Betreiber nach der Installation der Beleuchtung noch einmal anzusprechen, da diese dann 
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ggf. gewillter sind, sich finanziell und inhaltlich an einem Beleuchtungskonzept zu beteiligen.  
Dazu soll zu gegebener Zeit das Ortsamt Mitte/Östl. Vorstadt die Organisation und Ausrich-
tung eines solchen Termins mit den Betreibern organisieren, da dieses in der Vergangenheit 
unter Moderation von Herrn Bücking bereits gut funktioniert hat. Der Vorschlag wird vom OA 
unterstützt.    
 

3. Die Weiterentwicklung des Sicherheitskonzepts als Teil des neuen Gesamtkon-
zepts, wobei auch geprüft werden soll, inwieweit die bestehende Waffenver-
botszone um eine (temporär begrenzte) Flaschenverbotszone erweitert werden 
kann. 

 
Die Gesamtverantwortung f¿r die Einsatzlage ĂDiscomeileñ obliegt in der Polizei Bremen dem 
Leiter der Polizeiinspektion Mitte-West im Rahmen der regionalen Zuständigkeit.  
 
Nach polizeilichen Erkenntnissen sind aktuell keine größeren Problemlagen an der Dis-
comeile vorhanden. Wiederkehrend werden unbegleitete minderjährie Ausländer (umA), ins-
besondere aufgrund der örtlichen Nähe zum HBF, an der Discomeile festgestellt. In den Win-
termonaten ist die Einsatzlage etwas zurückgegangen, in den Sommermonaten wird wieder 
von einer Steigerung der Einsatzzahlen aufgrund der höheren Anzahl der Besucher ausge-
gangen. Dennoch wird die Lage als Ăfragilñ angesehen. Insgesamt herrscht weiterhin ein 
großes Eskalationsrisiko beim Einschreiten der Polizei, so dass die Polizei nur in Halbgrup-
penstärke arbeiten kann. Die taktische Ausrichtung sieht am Wochenende (und zu relevan-
ten Feiertagen) den Einsatz geschlossener Einheiten der Direktion Bereitschaftspolizei vor, 
die ï je nach Situation ï in Gruppenstärke agieren. Zusätzlich setzt die Polizei den Gefan-
genentransporter (GefKW) präsenter ein, auch um Störer zügiger abtransportieren zu kön-
nen. Die Polizei nimmt zudem zur besseren Ansprechbarkeit für die Besucher regelmäßig 
feste Standorte ein, sofern die Einsatzlage dies zulässt. In der Woche sind Einsatzkräfte der 
Schutzpolizei im Rahmen des 110-Prozesses beteiligt. 
 
Straftaten 
 
Im 1. Quartal 2016 (01.01.16 ï 31.03.16) ist z. B. im Deliktsfeld ĂGewaltkriminalitªtñ ein 
Rückgang der Fallzahlen zu erkennen (von 292 auf 250). Im Deliktsfeld Dieb-
stahl/Unterschlagung ist im ersten Quartal ebenfalls ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen 
(300 auf 207). Ebenso rückläufig waren die Verstöße nach dem Aufenthaltsgesetz (54 auf 
18).  
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Etwa 36 % aller Straftaten im Zusammenhang mit der Discomeile finden im sog. Kernbe-
reich1 statt. Nach einer leichten Erhöhung im vorherigen Quartal, ist ein leichter Rückgang in 
den Fallzahlen erkennbar (261 auf 227), wobei die Zahlen in der Gewaltkriminalität und der 
KV-Delikte ursächlich für den Rückgang sind. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, 
dass insbesondere bei den klassischen Kontrolldelikten eine Wechselwirkung zwischen den 
Deliktszahlen und der Kräftelage anzunehmen ist.  Im Kernbereich befinden sich die beiden 
grºÇeren Diskotheken ĂSTUBUñ und ĂLa VIVAñ. In diesem Gebiet ist grundsªtzlich die hºchs-
te Personendichte feststellbar. Trotz der insgesamt rückläufigen Zahlen des Gesamtbereichs 
Discomeile ist eine Steigerung um drei Prozent im Kernbereich feststellbar. Hierauf hat die 
Polizei bereits im Rahmen ihrer Schwerpunktsetzung reagiert.    
 

 
 
Schwerpunktörtlichkeiten 
 
Aufgrund erkannter negativer Entwicklungen, wurden temporär definierte Bereich als 
Schwerpunktörtlichkeiten definiert, die von den Einsatzkräften besonders und nachhaltig 
überwacht bzw. kontrolliert werden. Dazu gehören die Bereiche rund um die Hill-
mannstr./Philosophenweg und die Diskotheken ĂSTUBUñ, Ă2-Raumclubñ und ĂDrinktimeñ. 
Gegen einen Betreiber ist wegen Verstößen nach dem Jugendschutzgesetz ein Bußgeld 
durch das Stadtamt verfügt worden. Unterstützend sind durch die Polizeiführung zusätzliche 
Kontrollen durch die Einsatzkräfte angeordnet worden, um die Einhaltung der Bestimmungen 
auch zukünftig zu gewährleisten. 
 
Straftaten durch Waffen  
 
Nachfolgend sind alle erfassten Strafanzeigen in Verbindung mit Waffen mit Tatort innerhalb 
des Geltungsbereiches des ĂWaffenverbotszoneñ der gesamten Discomeile im ersten Quartal 
2016  dargestellt: 
 
 

                                            
1
 αDŜǎŀƳǘŜ 5ƛǎcomŜƛƭŜ ǳƴŘ YŜǊƴōŜǊŜƛŎƘάΥ 5ƛŜ mǊǘƭƛŎƘƪŜƛǘ αDŜǎŀƳǘŜ 5ƛǎcomŜƛƭŜά ƛǎǘ ŀƴŀƭƻƎ ŘŜǎ DŜōƛŜǘǎ ŘŜǊ ²ŀŦŦŜƴǾŜǊōƻǘs-
ȊƻƴŜ ŘŜŦƛƴƛŜǊǘΦ 5ŜǊ αYŜǊƴōŜǊŜƛŎƘά ǳƳŦŀǎǎǘ ŘƛŜ {ǘǊŀǖŜƴ wŜƳōŜǊǘƛǊƛƴƎΣ !ǳŦ ŘŜǊ .ǊŀƪŜΣ {ŎƘƛƭƭŜǊǎǘǊΦ DǊǸƴŜƴǿŜƎΦ  
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In Relation zu den Zahlen des vorherigen Quartals sind nur geringe Veränderungen feststell-
bar. Insgesamt ist jedoch eine grundsätzliche Bereitschaft zum Einsatz von Waffen festzu-
stellen. 
 
Straftaten durch Glas-/Flaschen 
 
Als Reaktion auf die dokumentierte Gewaltentwicklung im Bereich der Discomeile wurde ein 
Verbot auch von Glasflaschen und Trinkgläsern ausgerufen.  
Am 04.06.2014  hat die städtische Deputation für Inneres der Erweiterung der  Polizeiver-
ordnung (Waffenverbotszone) auf Glasflaschen- und behältnissen auf ihrer Sitzung zuge-
stimmt, woraufhin die rechtl. Voraussetzungen geschaffen wurden und das Verbot seit dem 
4. Juli 2014 in Kraft getreten ist. Danach dürfen auf der Discomeile im Bereich der Waffen-
verbotszone keine Glasflaschen und Trinkgläser mehr verkauft beziehungsweise mit sich ge-
führt werden. Diese Polizeiverordnung gilt, ebenso wie die Waffenverbotszone, täglich von 
22 Uhr bis 6 Uhr morgens.   
 
Am 16.07.14 wurden die Betreiber in der Ressort-AG Discomeile über die Änderungen in-
formiert. Dabei wurden insbesondere die Begründung, der inhaltliche und räumliche Gel-
tungsbereich des Glasflaschenverbots, die zeitliche Anpassung der Waffenverbostzone so-
wie die Auswirkungen auf die Kiosk-Betreiber erläutert. Für das Verbot herrschte allgemei-
nes Verständnis. Es wird als ein Baustein angesehen, die Sicherheit auf der Discomeile zu 
erhöhen. Im Weiteren wurden Fragen zum Verhalten bei festgestellten Verstößen und Be-
kanntheit des Verbots und dessen Folgen bei den Kioskbesitzern geklärt. 
 
Den Betreibern wurde deutlich gemacht, dass die Gäste aus den Lokalitäten/Diskotheken, 
die über keine Außengastronomie verfügen, mit solchen Glasbehältnissen den öffentlichen 


